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bundeskanzleramt.gv.at 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 

Herrn 

Dr. Walter Rosenkranz 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.205.094  

Wien, am 5. Mai 2026 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Hammer, Kolleginnen und Kollegen haben am 

5. März 2026 unter der Nr. 5116/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Vollmitgliedschaft Österreichs im Network For Rememberance and Solidarity (ENRS)“ an 

mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 12: 

1. Wann findet die nächste Bestellung/Entsendung des österreichischen Mitglieds des 

Beirats für das Netzwerk Erinnerung und Solidarität statt? 

2. Auf welcher Grundlage wird diese Entscheidung getroffen und wer ist darin einge-

bunden? 

3. Wann wird die Vollmitgliedschaft Österreichs im Netzwerk Erinnerung und Solidari-

tät umgesetzt? 

4. Warum ist Österreich bis heute nicht volles Mitglied im Netzwerk Erinnerung und 

Solidarität? 

5. Aus welchem Grund wurde Josef Höchtl in den Beirat des ENRS entsendet? Welche 

Qualifikationen sprechen für ihn? 
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6. Seit wann ist Herr Höchtl Mitglied im Beirat des Netzwerks Erinnerung und Solidari-

tät? 

7. Gab es andere Personen, die als Mitglied des Beirats des Netzwerk Erinnerung und 

Solidarität in Frage gekommen sind? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? 

8. An wie vielen Sitzungen, Treffen und Konferenzen nahm Herr Höchtl in seiner Funk-

tion als Mitglied des Beirats des Netzwerk Erinnerung und Solidarität teil? 

9. Welche Kosten (Anfahrtskosten, Unterkunft, sonstige Spesen und Unkosten) fielen 

für die Teilnahme Höchtls an Treffen, Sitzungen und Konferenzen des Netzwerks Er-

innerung und Solidarität an? 

10. Erfüllt Herr Höchtl die Funktion als Mitglied des Beirats im Netzwerk Erinnerung und 

Solidarität insofern, als er Österreich sowohl im Netzwerk als auch nach außen hin 

repräsentiert zur vollen Zufriedenheit des Bundeskanzleramtes? Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht? 

11. Erfüllt es den Anspruch des Bundeskanzleramts, dass Österreich vollwertiges Mit-

glied im Netzwerk Erinnerung und Solidarität wird? Wenn ja, warum ist das noch 

nicht geschehen? Wenn nein, warum nicht? 

12. Wie begründet das Kanzleramt die Tatsache, dass Herr Höchtl weiterhin als Mitglied 

im Beirat des Netzwerks Erinnerung und Solidarität von Österreich entsendet wird 

und im Mai die Republik Österreich in Bratislava vertreten wird? 

Ich ersuche um Verständnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 10/2025, nicht Gegen-

stand meines Vollzugsbereiches sind und somit nicht beantwortet werden können. 

 

 

Dr. Christian Stocker
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